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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.05.1988

Norm

ArbVG §8 Z1

KollV für das holz - und kunststoffverarbeitende Gewerbe §2 Z2

KollV der chemischen Industrie PktI

Rechtssatz

Erfolgte der Wechsel der Zugehörigkeit des Arbeitgebers zu einer anderen gesetzlichen Interessenvertretung lediglich

in Form einer Umgehungsmaßnahme, um die Arbeitnehmer in ihren Ansprüchen zu verkürzen, hat dies zwar auf die

Kollektivvertragsunterworfenheit keinen Ein9uß, doch stehen den betro:enen Arbeitnehmer auf Grund eines solchen

sittenwidrigen Verhaltens allenfalls Schadenersatzansprüche gemäß § 1295 Abs 2 ABGB zu.
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